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Richtlinien für die Inanspruchnahme landeskirchlicher Mittel zur Förderung des öffentlichen 
Büchereiwesens 
 

1. Landeskirchliche Zuschüsse zur Förderung des öffentlichen Büchereiwesens sind Anreizprogramme, 
die die Bereitstellung von Mitteln am Ort (kirchengemeindliche und/oder kommunale Mittel, 
Eigeneinnahmen der Bücherei, Spenden) anregen wollen. Sie werden als Anteilsfinanzierung 
gewährt. Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses ist ein angemessener Etat des Trägers 
in Höhe von mindestens € 300,- („Eigenmittel“*). Evangelische Öffentliche Bücherei müssen 
Rechenschaft ablegen über die Verwendung der € 300,- und zusätzlich über den Büchereizuschuss, 
den Sie bekommen. Der Anteil Ihrer Eigenmittel, der € 300,- übersteigt, muss nicht belegt werden. 
Bitte beachten Sie, dass mindestens 2/3 der Summe, über die Sie abrechnen müssen, für die 
Anschaffung von Medien verwendet werden muss. Der Sonderzuschuss ist entsprechend der 
Beantragung zu verwenden. Büchereien in kirchlicher Trägerschaft erhalten einen Zuschuss, nach 
Erfüllung der erforderlichen Richtlinien, in Höhe von € 100,- und Büchereien in gemeinsamer 
Trägerschaft mit der Kirchengemeinde und der Stadtverwaltung € 75,- von der landeskirchlichen 
Büchereifachstelle. 
 

2. Folgende bibliothekarische Voraussetzungen müssen für die Inanspruchnahme landeskirchlicher 
Fördermittel gegeben sein: 
a. Sicherstellung eines jährlich regelmäßigen und ausreichenden Etats für Bestandsaufbau und -

ergänzung. 
b. Zeitgemäße Zusammensetzung des Medienbestandes (überalterte Medien sind regelmäßig 

auszusortieren). 
c. Fachgerechte Verwaltung der Bücherei sowie Einstellung nur bibliothekarisch bearbeiteter 

Medien (Aufstellung des Medienbestandes nach einer anerkannten Systematik, Führung 
ordnungsgemäßer Kataloge (vor allem mit EDV usw.).  

d. Ausreichende Öffnungszeiten, die den öffentlichen Charakter der Bücherei gewährleisten. 
e. Erstellung einer Jahresstatistik.  
f. Kontinuierliche Betreuung der Bücherei durch eine angemessene Zahl von ausgebildeten haupt-

, neben- und/oder ehrenamtlichen Mitarbeitern, die die Erfüllung der Punkte 2a) bis 2e) 
gewährleisten. 

 
3. Die Zuschüsse der Büchereifachstelle und € 300,- des Etats, den Ihnen Ihr Träger zur Verfügung 

stellt, sind somit zweckgebunden für folgende Aufgaben: 
a. Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Tonträgern (CDs, Hörstick oder Tonies etc.), DVDs, 

Spielen sowie die ausleihfertige Bearbeitung dieser Medien. Ersuchen Sie diesbezüglich um einen 
10%igen Bibliotheksrabatt bei Ihrem Buchhändler. 

b. Veranstaltungen für Kinder und/oder Erwachsene die von Büchereien in Eigenregie oder in 
Kooperation mit anderen Institutionen durchgeführt werden. Ausgenommen sind Flohmärkte, 
Büchereieinführungen, Ausstellungen und Mitarbeiterbesprechungen. 

c. Beschaffung von büchereitechnischem Material: Zuschussfähig sind ausschließlich Materialien, 
die unmittelbar der Werbung oder der Buchbearbeitung dienen, nicht aber Büromaterial.  

d. Die Ausstattung von Büchereien mit fachbezogener Einrichtung ist zuschussfähig: Unter 
bibliotheksfachlicher Anforderung sind Regale im Baukastensystem zu verstehen, die jederzeit 
ergänzt werden können und die die Ausleihe gewährleisten. Eigen- und Sonderanfertigungen 
müssen den fachlichen Ansprüchen an Bibliotheksmöbel genügen und deshalb von der 
Büchereifachstelle der Evangelischen Landeskirche von Württemberg gesondert genehmigt 
werden. 
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e. Die Erstanschaffung von EDV (Hard- und Software) für die Bücherei ist zuschussfähig. Die 

Anschaffung von EDV sollte mit der Büchereifachstelle der Evangelischen Landeskirche von 
Württemberg genehmigt werden.  

f. Kosten für Heizung, Reinigung, Strom etc. können in die Abrechnung genommen werden. 
g. Kleinschrifttum (Heftchen, Broschüren usw.) sowie laienunverständliche Fachmedien können 

nicht abgerechnet werden. 
h. Die Anschaffung von Mehrfachexemplaren ist in der Regel nicht gestattet. 
i. Porto- und Frachtkosten, die im Zusammenhang mit der Buch-, Material- und Bücherei-

möbelbeschaffung entstehen, können in die Abrechnung eingebracht werden. 
 

4. Antragsformulare werden den Büchereien jeweils zum Beginn des Jahres zugesandt. Die Bearbeitung 
eines Antrages erfolgt nur dann, wenn die Statistik des Vorjahres und der Mitgliedsbeitrag für das 
laufende Jahr eingegangen sind. Schlusstermin für die Antragstellung ist der 31. März des laufenden 
Haushaltsjahres.  

 
5. Die Büchereifachstelle der Landeskirche in Württemberg ist für die sachgemäße Verwendung der 

landeskirchlichen Fördermittel verantwortlich. Die Vermittlung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen 
eines privatrechtlichen Vertrages zwischen der Büchereifachstelle und dem Büchereiträger. Deshalb 
ist folgendes zu beachten: 
a. Zuschüsse und Eigenmittel* müssen im jeweiligen Berichtsjahr verbraucht und belegt werden.  
b. Es können Originalrechnungen oder vom Träger kopierte Rechnungen eingereicht werden. 
c. Rechnungen von Medien müssen die Inventarnummer, den Verfasser und den Titel jedes 

einzelnen Mediums aufweisen. 
d. Alle Rechnungen müssen den Vermerk "Sachlich richtig" tragen, den der/die verantwortliche 

Büchereimitarbeiter/in unterzeichnen soll. 
e. Alle im Rechnungsjahr erworbenen Medien müssen büchereitechnisch ausgestattet und noch im 

selben oder folgendem Jahr dem Bestand Ihrer Bücherei zugeordnet werden.  
f. Die Gesamtsumme aller bis spätestens 15. Dez. des Berichtsjahres vorzulegenden Rechnungen 

müssen Auskunft über die Verwendung der € 300,- zuzüglich den erhaltenen Büchereizuschuss 
und eventuelle Sonderzuschuss geben. 
  

6. Der Büchereiträger verpflichtet sich nach Erhalt eines Zuschusses die Bücherei für mindestens fünf 
Jahre weiter zu betreiben. Dies schließt die Mitgliedschaft bei der Büchereifachstelle der 
Landeskirche in Württemberg mit ein. 

 
 
 
 
 
 
Stuttgart, im November 2020 
 
 
 
 
 
 
* Die “Eigenmittel” sind der Etat des Trägers (Kirchengemeinde und/oder Stadtverwaltung), die der Bücherei für die Büchereiarbeit 
zur Verfügung gestellt wird. 


